
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/2/26 8Ob682/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1987

Norm

ABGB §1097

ABGB §1438 E

Rechtssatz

Eine prozessuale Aufrechnung von Gegenforderungen aus Investitionen mit rückständigen Bestandzinsen ist mangels

Gleichartigkeit der dem Aufrechnungsbegehren zugrunde liegenden Leistungen nicht möglich (so auch SZ 50/35).

Entscheidungstexte

8 Ob 682/86

Entscheidungstext OGH 26.02.1987 8 Ob 682/86
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